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Der GKV-Spitzenverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und der 
Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) haben sich auf den im Jahr 2020 
geltenden Fallpauschalenkatalog (DRG-Katalog) verständigt. Der DRG-Katalog 
wurde vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) am 22. Oktober 
2019 bekanntgegeben. Der aktuelle Fallpauschalenkatalog enthält 1.292 DRGs 
(2019: 1.318) und 218 Zusatzentgelte (2019: 214).

Die Verhandlungspartner der gemeinsamen Selbstverwaltung standen in die-
sem Jahr vor der Aufgabe, die Pflegekosten aus den Fallpauschalen herauszu-
lösen. Dieser Schritt war durch die gesetzlichen Änderungen im Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz notwendig geworden. Er stellt die nachhaltigste Veränderung im 
DRG-System seit seiner Einführung dar. Zum einen musste ermittelt werden, wie 
viel heute tatsächlich für Pflegeleistungen anteilig in den Fallpauschalen bezahlt 
wird (Pflegebudget). Dieser Betrag musste aus den Fallpauschalen herausgelöst 
werden. Somit werden künftig rd. 15 Mrd. Euro, die die Krankenhäuser für Pflege 
in bettenführenden Abteilungen ausgeben, gesondert finanziert – orientiert an den 
tatsächlichen Ausgaben des einzelnen Krankenhauses. Zum anderen ging es um 
die Frage, wie das Geld über die Abrechnung von den Krankenkassen an die Kran-
kenhäuser transferiert wird. Abgerechnet werden die Pflegekostenanteile nicht se-
parat, sondern mit einem DRG-Bezug. Ein hoher Pflegeaufwand in einer Leistung 
wird höher vergütet. Formal bleibt der DRG-Katalog erhalten, bekommt aber neben 
dem bislang bekannten Relativgewicht je Fall nun auch ein Relativgewicht für den 
Pflegetagessatz („Spaltenlösung“).

Der DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum erklärt dazu: „16 Jahre nach Einfüh-
rung des DRG-Systems bedeutet die Ausgliederung der Pflegekosten einen echten 
Systemwechsel. Die Finanzierung der Pflege wird von der Zahl der Fälle und deren 
Erlösen abgekoppelt und letztlich als Jahresbudget ausgezahlt.“

Der DRG-Katalog wurde durch das von den Partnern der Selbstverwaltung ge-
meinsam getragene InEK auf der Grundlage von Fallkostendaten von Kranken-
häusern weiterentwickelt. Es ist absehbar, dass die sachgerechte Herauslösung 
der Pflegekosten aus dem Fallpauschalsystem und die Optimierung der DRGs mit 
ausgegliederten Pflegekosten – sogenannte aG-DRGs – ein mehrjähriger Prozess 
sein werden.

W. Kohlhammer GmbH

Stuttgart, im November 2019
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